
Zwei direkt aufeinander folgende Elternzeiten
Beitrag von „Susannea“ vom 5. Dezember 2013 07:27

Zitat von Lamiel

-wenn ich meine erste EZ vorzeitig einen Tag vor dem neuen Mutterschutz beende, so
erhalte ich volles Gehalt in der Zeit des Mutterschutzes - gilt dies auch, wenn ich
während der Elternzeit Teilzeit gearbeitet habe?

Ja, zumindest als Angestellte.

Zitat

-wenn die Elternzeiten, so dann direkt ineinander übergehen - gäbe es da für die
Schulleitung die Möglichkeit auch für den Antrag des Vertretungsunterrichtes die volle
Stundenzahl zu bekommen bzw. den Antrag für die erste EZ zu verlängern für die
Dauer der zweiten EZ oder greift man da dann auf meine Teilzeit zurück?

DAs sind ja länderinterne Schulamtsregelungen, da kann ich leider nicht weiterhelfen.

Zitat

Wenn hier auf den Teilzeitumfang zurückgegriffen wird, gäbe es dann nur die
Möglichkeit, dass ich die EZ noch frühzeitiger beende, d.h. in meinem Fall: Vorzeitige
Beendigung zum Schuljahr 2014/15, damit die Schulleitung dann wieder auf die volle
Stundenzahl Anspruch hat

Nein, erlaubt ist zum neuen Mutterschutz!

[/quote]
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